
569 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

27. 11. 1972 

Regierungsvorlage 

Abkommen 
zwischen der Republik österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über die Um
satzbesteuerung des Waren- und Dienst
leistungsverkehrs zwischen den österreichi
schen Gemeinden Mittelberg und Jungholz 

und der Bundesrepublik Deutschland 

Die Republik Österreich und die Bundesrepu
blik Deutschland haben 

in der Erwä.gung, daß die österreichischen Ge
meinden Mitte1berg und Jungholz durch die 
Staatsverträge vom 2. De,zemher 1890 und vom 
3. Mai 1868 dem deutschen ZollgE!biet ange
schlossen worden sind, 

in der Erwägung, daß dieser Zustand bei der 
Umsat7Jbesteuerung zu Doppelbelastungen und 
Nichtbesteuerung führen würde, 

und im Wunsche, dies zu vermeiden und für die 
Umsatztbesteuerung eine kontrollieibare Rege
lung zu treffen, 

folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Im Sinne dieses Abkommens ist: 

1. Ein Leistungsempfänger in den Gemeinden 
Mittetberg oder Jungholz 
a) ein Leistungsempfänger, der seinen 

Wohnsitz oder seinen Sitz in diese'n Ge
bieten hat, 

b) eine Zweigniederlassung oder Organge
sellschaft eines außerhaLb dieser Gebiete 
ansässigen Unternehmers, die ihren Sitz 
in diesen Gebieten hat, wenn sie das 
Umsatzgeschäft im eigenen Namen ab
geschlossen hat; 

2. ein deutscher Leistungsempfänger 
a) ein Leistungsempfänger, der seinen 

Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepu
hlik Deutschland hat, 

b) eine Zweigniederlassung oder Organge
sellschaft eines außerhalb der Bundes-

republik Deutschland ansasslgen Unter
nehmers, die ihren Sitz in der Bundes-' 
republik Deutschland hat, wenn sie das 
Umsatzgeschäft im eigenen Namen ab
geschlossen hat. 

Artikel 2 

(1) Bei Lieferungen und sonstigen Leistungen, 
die der deutschen Umsatzsteuer unterliegen, an 
einen Leistungsempfänger in den Gemeinden 
MitteLber,g oder Jungholz werden unbeschadet 
des Albsatzes 2 nach geltendem deutschen Recht 
die folgenden Steuerbefreiungen des deutschen 
Umsatzsteuergesetzes nicht angewendet: 

1. Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen, 
2. Steuerbefreiung für Lohnveredlungen für 

ausländische Auftraggeber, 
3. Steuel'befreiung für die im deutschen Um

satzsteuergesetz bezeichneten Leistungen für 
ausländische Auftra,ggeber. 

Diese Rechtslage bleilht für die Geltungsdauer 
dieses Vertrages unverändert. 

(2) Sonstige' Leistungen, die 'der deutschen Um
satzsteuer unterliegen, an einen Leistungsempfän
ger in ,den Gemeinden Mittelberg oder Jungholz 
sind steuerfrei, wenn sie außerhalb des Geltungs
bereichs des. deutschen Umsatzsteuergesetzes aus
gewertet werden und wenn der Unternehmer 
nachweist, daß er für diese Leistungen eine aus
ländische Umsatzsteuer entrichtet hat. Die be
zeichneten Voraussetzungen müssen buchmäßig 

. nachgewiesen werden. 

(3) Die Steuertbefreiung des deutschen Umsatz
steuergesetzes für Ausfuhrlieferungen und Lohn
veredlungen für ausländische Auftraggeber wird 
nicht angewendet, wenn der Gegenstand der Aus
fuhrlieferung oder Lohnveredlung lediglich in 
das Gebiet der Gemeinden Mittelberg oder Jung
holz gelangt. 

(4) Der Leistungsempfänger inden Gemeinden 
Mittelberg oder Jungholz kann für die ihm in 
Rechnung gestellte deutsche Umsatzsteuer den. 
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2 5·69 der Beilagen 

Vorsteuerabzug bei einem deutschen Finanzamt 
nur durchführen, soweit er für den Vors teuer
abzug die im österreichischen Umsatzsteuergesetz 
bezeichneten Voraussetzungen el'lfüHt und die ab
ziehbaren Vorsteuern nicht nach einem Durch
schnittssatz berechnet. Dies gilt auch, wenn der 
Leistungsempfänger in der Bundesrepublrk 
DeutschlJand weder Lieferungen noch, sonstige 
Leistungen ausführt, noch seinen Sitz oder eine 
Betriebsstätte hat. Nach den Vorschriften des 
österreichischen Umsatzsteuergesetzes bestimmt 
sich auch die Berichtigung eines in Anspruch ge
nommenen Vorsteuera:bzuges. Für das Besteue
rungsver.fahren sind die Vorschriften des deut
schen Umsatzsteuergesetzes anzuwenden. Ein 
Oberschuß zugunsten des Unternehmers ist zu
rückzuzahlen. 

(5) Absatz 4 gilt für den Vorsteuerabzug der 
deutschen Einfuhrumsatzsteuer durch einen Un
ternehmer in den Gemeinden Mitte1berg oder 
Jungholz entsprechend. 

(6) Abweichend von den Albsätzen 4 und 5 
bestimmt sich der Vorsteuerabzug nicht nach den 
Bestimmungen des österreichischen U msatzsteuer
gesetzes, sonder.n des deutschen Umsatzsteuer
gesetzes, soweit der .für ein Unternehmen gelie
ferte oder eingeführte Gegenstand in der Bun
desrepublik Deutschland verwendet wird oder 
die für ein Unternehmen ausgeführte sonstige 
Leistung in diesem Gebiet in Anspruch genom
men wird. Dies gilt nicht, soweit der Gegenstand 
oder die sonstige Leistung einem in den Gemein
den Mittellberg oder Jungholz gelegenen Unter
nehmen oder Unternehmensteil dient. 

Artikel 3 

(1) Bei Lieferungen und sonstigen Leistungen, 
die der österreichischen Umsatzsteuer unterliegen 
und in den Gemeinden Mitte1berg oder Jungholz 
an einen deutschen Leistungsempfänger ausge
führt werden, werden folgende Steuerbefreiungen 
des österreichischen Umsatzsteuergesetzes nicht 
angewendet: 

1. Steuer:befreiung für Ausfuhrlieferun,gen, 
2. Steuerbefreiung für Lohnveredlungen für 

ausländische Auftraggeber, 
3. Steuerbefreiung .für die im österreichischen 

Umsatzsteuergesetz bezeichneten Leistungen 
für ausländische Auftraggeber. 

(2) Die Steuer1befreiung des österreichischen 
Umsatzsteuergesetzes für Aus.fuhrlieferungen und 
Lohnveredlungen für ausländische Auftraggeber, 
die der österreichischeh Umsatzsteuer unterliegen 
und in den Gemeinden Mittelherg oder Jungholz 
ausgeführt werden, wird auch dann nicht ge
währt, wenn der Gegenstand der Ausfuhrliefe
rung . oder Lohnveredlung lediglich in die Bun
desrepuhlik Deutschland gelangt. 

(3) Der deutsche Leistungsempfänger kann für 
die österreichische Umsatzsteuer, die ihm für in 
den Gemeinden Mittelberg und Jungholz ausge
führte Lieferungen oder sonstige Leistungen in 
Rechnung gestellt worden ist, den Vorsteuerah
zug bei einem österreichischen Finanzamt nur 
durchführen, soweit er für den Vorsteuerahzug 
die im deutschen Umsatzsteuergesetz bezeichne
ten Voraussetzungen erfüllt und die abziehbaren 
Vorsteuern nicht nach einem Durchschnittssatz 
berechnet. Dies gilt auch, wenn der deutsche Lei
stungsemp'fänger im österreichischen Bundesge
biet weder Lieferungen noch sonstige Leistungen 
ausführt, noch seinen Sitz oder eine Betriebsstätte 
hat. Nach den Vorschriften des deutschen Um
satzsteuergesetzes bestimmt sich auch die Be
richtigung eines in Anspruch genommenen Vor
steuerabzugs. Für das Besteuerungsverfahren 
sind die Vorschriften des österreichischen Umsatz
steuergesetzes anzuwenden. Ein Guthaben zu gun
sten des Unternehmers ist zurückzuzahlen. 

(4) Abweichend von Absatz 3 bestimmt sich 
der Vorsteuera.bzug nicht nach den Bestimmun
gen des deutschen Umsatzsteuergesetzes, sondern 
des österreichischen Umsatzsteuergesetzes, soweit 
der für ein Unternehmen gelieferte Gegenstand 
in den Gemeinden Mitte1berg und Jungholz ver
wendet wird oder die für ein Unternehmen aus
geführte sonstige Leistung in diesen Gebieten in 
Anspruch genommen wird. Dies gilt nicht, soweit 
der Gegenstand oder die sonstige Leistung einem 
in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen 
Unternehmen oder Unternehmensteil dient. 

Artikel 4 

Ein finanzieUer Ausgleich zwischen den Ver
tragstaaten für die nach Maßgabe der Artikel 2 
und 3 von den Vertragstaaten vereinnahmten 
und durch den Vorsteuerabzug verausgabten 
Steuerlbeträge findet nicht statt. 

Artikel 5 

Der Unternehmer, der im anderen Vertrag
staat seinen Sitz oder eine Betriebstätte unterhält, 
hat den Vorsteuerabzug nach Artikel 2 Absätze 4 
bis 6 und nach Artikel 3 Absätze 3 und 4 dieses 
Abkommens bei dem für seine Besteuerung nach 
dem Umsatz zuständigen Finanzamt des anderen 
Vertragstaates geltend zu machen. Für Unterneh
mer, die im anderen Vertragstaat weder einen 
Sitz noch eine Betriebstätte unterhalten, be
stimmt jeder Vertragstaat das zuständige Fi
nanzamt. Die beiden Vertragstaaten wer,den die 
beiden Finanzämter schriftlich auf diplomati
schem Wege bekanntgeben. 

Artikel 6 

Die Vertragsdaten werden auf der Grundlage 
der Gegenseitigkeit 
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569 der Beilagen 3 

1. auf Ersumen die !bei der Durchführung die-I entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu be
ses Abkommens erfordedime RemtshiLfe seitigen. 
gew~hren .. Das Verfahren ~er Rechtshilfe (4) Die für die Finanzen zuständigen Bundes
bestImmt slm n~m den Bestlmmungen d~s minister der Vertragstaaten können zur Herbei
Abkommens zWlsmen der B~nd~srepub~lk führung einer Einigung im Sinne der vorstehen
Deutsmland und der Repubhk Österrelm den Absätze unmittelbar miteinander verkehren. 
Üiber Remtssmutz und Remtshilfe in Ab-
gabensamen vom 4. Oktdber 1954, 

2. aum ohne Ersumen Mitteilungen austau
smen, die dazu dienen, das Steueraufkom
men des anderen Vertragstaates zu simern, 
wenn im Besteuerungsverfahren festgestellt 
worden i~t, daß 
a) ein Unternehmer mit Wohnsitz, Sitz 

oder Betriebstätte in der Bundesrepublik 
Deutsmland in ,den Gemeinden Mittel
berg oder Jungholz Umsätze ausgeführt 
hat, die der österreimismen Umsatz
steuer unterliegen, 

Ib) ein Unternehmer mit Wohnsitz, Sitz 
oder Betriebstätte in den Gemeinden 
Mittelberg oder Jungholz Umsätze aus
geführt hat, die der deutsmen Umsatz
steuer unterliegen. 

Die übermittlung der Mitteilungen eI1folgt in der 
Bundesrepublik Deutsmland durm die Ober
finanz direktionen, in der Republik Österreim 
durm die Finanzlandesdirektionen. Auf den In
halt der Mitteilungen finden die gesetzlichen Vor
schriften der Vertragstaaten über die Amtsver
schwiegenheit und das Steuergeheimnis Anwen
dung. 

Artikel 7 

(1) Ist ein Unternehmer, auf den die Bestimmun
gendieses AJbkommens angewendet worden sind, 
der Auffassung, daß ,die Maßnahmen eines Ver
tragstaates oder heider Vertragstaaten für ihn zu 
einer Besteuerung geführt halben oder führen 
werden, die diesem Abkommen nimt entspricht, 
so kann er, unlbeschadet der nach innerstaatlimem 
Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsbehelfe 
(Remtsmittel), seinen Fall dem für die Finanzen 
zuständigen Bundesminister seines Vertragstaates 
unterbreiten, in dem er ansässig ist. 

(2) Hält der für die Finanzen zuständige Bun
desminister die Einwendung für begründet und 
ist er sel1bst nimt in der Lage, eine befriedigende 
Lösung herbeizuführen, so wird er sim bemühen, 
den Fall durm Verständigung mit dem für die 
Finanzen zuständigen Bundesminister des ande
ren Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem 
Abkommen nicht entspremende Besteuerung ver
mieden wird. 

(3) Die für die Finanzen zuständigen Bundes
ministerder Vertragstaaten werden sim be

,mühen, Smwierigkeiten oder Zweifel, die bei 
Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens 

Artikel 8, 

(1) Dieses Abkommen gilt auch für das Land 
Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundes
republik Deutschland gegenüber der Regierung 
der Repu1blik Österreim innerhaLb von drei Mo
naten nam Inkrafttreten des Abkommens eine 
gegenteilige Erklärung abgibt. 

(2) Bei der Anwendung des Albkommens auf 
das Land Berlin gelten die Bezugnahmen auf die 
Bundesrepublik Deutschland auch als Bezugnah
men auf das Land Berlin. 

Artikel 9 

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. 
Die Ratifikationsurkunden werden in Wien aus
g eta usm t. 

(2) Dieses Abkommen tritt nam Ablauf eines 
Kalen,dermonats nam dem Austausm der Ratifi
kationsurkunden in Kraft, frühestens jedoch am 
1. Januar 1973. 

(3) Die Bestimmungen dieses Albkommens fin
den Anwendung auf Lieferungen und sonstige 
Leistungen, die nam dessen Inkraifttreten bewirkt 
werden, und auf Einfuhren, bei denen der für die 
Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer maßgebende 
Zeitpunkt nam dessen Inkrafttreten liegt. 

Artikel 10 

Jeder Vertragstaat kann das Abkommen nach 
Ablauf des Jahres 1974 auf diplomatismem Wege 
unter Einhaltung einer Frist von sems Monaten 
zum Ende eines jeden Kalenderjahres kündigen. 
In diesem Fall wird das Abkommen nom auf 
Lieferungen und sonstige Leistungen angewendet, 
die vor dem Außerkrafttreten des Abkommens 
bewirkt worden sind, und auf Einfuhren, bei 
denen der für die Entstehung der Einfuhrum
satzsteuer maßgebende Zeitpunkt vor dem 
Außerkrafttreten des Abkommens liegt. 

Gesmehen zu Wien, am 11. Oktober 1972 in 
zwei Ursmriften in deutsmer Sprame. 

Für die Republiik österreim: 

Dr. Twaroch 

Für die Bundesrepublik Deutsmland: 

SdJ.irmer' 

569 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 7

www.parlament.gv.at



4 569 der Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Das vorliegende Abkommen regelt die Be
handlung des Waren- und Dienstleistungsver
kehrs zwischen den österreichischen Gemeinden 
Mittel'berg (Kleines Walsertal) und Jungholz und 
der Bundesrepublik Deutschland im österreichi
schen und deutschen Umsatzsteuerrecht. 

Die Gemeinden Mittelberg und Jungholz sind 
österreichisches Staatsgebiet, gehören jedoch als 
Zollanschlußgebiete auf Grund von Staatsverträ
gen vom 2. Dezember 1890 (Reichsgesetzblatt 
Nr. 41/1890) und vom 3. Mai 1868 (Reichs-Ge
setz-Blatt Nr. 78/1868) zum deutschen Zollgebiet. 
Hiernach gilt in den beiden Gemeinden zwar das 
deutsche Zol1- und Verbrauchsteuerrecht, nicht je
doch das deutsche, sondern das österreichische 
Umsatzsteuerrecht. Dieser Zustand führt seit der 
Einführung der neuen Umsatzsteuer (Mehrwert
steuer) in der Bundesrepublik Deutschland am 
1. Jänner 1968 zu überschneidungen mit dem 
österreichischen Umsatzsteuerrecht. Bisher wur
den ,diese überschneidungen auf deutscher Seite 
durch eine Billigkeitsmaßnahme (§ 131 der 
Reichsatbgaibenordnung) gemildert. Diese Billig
keitsmaßnahme reicht jedoch in Hinkunft nicht 
mehr aus, weil am 1. Jänner 1973 auch in öster
reich eine neue Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
eingeführt wird. Durch diese Einführung der 
neuen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in öster
reich könnten sich sowohl Doppelbelastungen als 
auch Nichtibesteuerungen für Umsätze in den 
Zollausschlußgebieten ergeben. Um dies zu ver
meiden und um eine kontrollierbare Regelung 
zu treffen, ist das vorliegende ~blkommen mit 
der Bundesrepublik Deutschland geschlossen wor
den. 

Für das Ahkommen wurde der Weg einer Be
steuerung des grenzüberschreitenden Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs gewählt. Dazu ist grund
sätzlich folgendes zu bemerken: 

Im grenzüberschreitenden Warenverkehr ist es 
umsatzsteuerrechtlich üblich, daß das Ursprungs
land die Ausfuhren durch eine Steuenbefreiung 
und eine Erstattung der Vorsteuern von der Um
satzsteuer entlastet und daß das Bestimmungs
land die Ware durch die Erhebung einer Einfuhr-

umsatzsteuer entsprechend seinem Belastungs
niveau wieder belastet. Auch im grerrzüberschrei
tenden Dienstleistungsverkehr finden sich er
gänzende Steuerbefreiungen ~urch das 1!rspru~gs
land. Diese international übhche Techmk schel·det 
im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Gemeinden Mittelberg und 
Jungholz aus, weil wegen des Zollanschlusses an 
der Grenze keine Einfuhrumsatzsteuer erhoben 
werden kann. Das vorliegende Abkommen sieht 
deshalb vor, daß der grenzüberschreitende Wa
ren- und Dienstleistungsverkehr zwischen den 
Gemeinden Mittdberg und Jungholz und der 
Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich nicht 
von der Umsatzsteuer entlastet wird. Hiedurch 
tritt Ibelastungsmäßig an die Stelle der sonst vom 
Bestimmungsland erhobenen· Einfuhrumsatz,
steuer die Umsatzsteuer des Ursprungslandes. 
Diese Maßnahme verhindert einen urtbelasteten 
Verbrauch. Die Besteuerung der beiderseitigen 
Umsätze führt ab~r dazu, daß bei Lieferungen 
an einen Unternehmer im anderen Gebiet eine 
Doppelbelastung auftritt, die dem System der 
neuen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) wider
spricht. Um diese Doppelbelastung im Unterneh
merbereich auszuschließen, wird es den als Unter
nehmern vorsteuera<'bzugsberechtigten Leistungs
empfängern durch das Abkommen ermöglicht, die 
ihnen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer des 
anderen Staates im Wege des Vorsteuerabzuges 
zurückzuverlangen. Dieser Vorsteuer3lbzug wird 
von den Unternehmern der Gemeinden Mittel
berg und Jungholz auf der Basis des geltenden 
deutschen Umsatzsteuerrechtes bereits jetzt weit
gehend beansprucht. Das Abkommen erhebt diese 
Technik der Entlastung beiderseitig zur Regel 
und verbessert sie. 

Die Vorschriften dieses Abkommens sollen 
möglichst gleichzeitig mit der Einführung der 
neuen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in öster
reich am 1. Jänner 1973 in Kraft treten. 

H. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1: 

In diesem Artikel werden die im Abkommen 
verwendeten Begriffe des "Leistungsempfängers 
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569 der Beilagen 5 

in den Gemeinden Mitte1berg (Kleines Walsertal) 
und Jungholz" und des "deutschen Leistungs
empfängers" näher bestimmt. Die Begriffsbestim
mungen lehnen sich an den in den Umsatzsteuer
gesetzen der heiden Staaten verwendeten Begriff 
des "ausländischen Abnehmers" an (vgl. § 7 
Abs. 1 Z. 1 UStG 1972). 

Zu Artikel 2 

oder der· Lohnveredlung nicht in das sonstige 
Ausland, sondern nur in die Gemeinden Mittel
berg oder Jungholz gelangt. Hiedurch wird ein 
unbelasteter Verbrauch in den Gemeinden Mit
terberg oder Jungholz durch ausländische Abneh
mer oder Auftraggeber verhindert (z. B. durch 
einen in Wien lebenden Letztverbraucher, der 
sich vorÜ!bergehend in den Gemeinden Mittelberg 
oder Jungholz aufhält). 

Dieser Artikel enthält die Regelungen, die das Zu Absatz 4 
deutsche Umsatzsteuerrecht betreffen. 

Zu Absatz 1 

Durch die Vorschrift wird bestimmt, daß im 
deutschen: Umsatzsteuerrecht wie bisher die 
Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen (§4. Nr. 1 
UStG 1967), die Steuel'befreiung für Lohnvered
lungen für ausländische Auftraggeber (§ 4 Nr. 2 
UStG 1967) und die Steuetbefreiung für be
stimmte andere Leistungen an ausländische Auf
traggeber (§ 4 Nr. 3 UStG 1967) keine Anwen
dung finden, wenn der Umsatz an einen Lei
stungsempfänger in den Gemeinden Mittelberg 
oder Jungholz bewirkt wird. Das deutsche Um
satzsteuerrecht erreicht dies dadurch, daß es die 
in einem Zollanschlußgehiet ansässigen Leistungs
empfänger nicht als ausländische Abnehmer und 
Leistungsemp'fänger ansieht. Hiedurch wird ein 
unbelasteter Verbrauch in den Gemeinden Mit
telber.g und Jungholz verhindert. Außerdem wird 
eine Wettbewerbsbenacbteiligung für Unterneh~ 
mer ausgeschlossen, die Umsätze in den Gemein
den Mittelberg oder Jungholz an nicht zum Vor
steuerabzug berechtigte Leistungsempfänger (ins
besondere Letztvel'braucher) bewirken und hie
für die österreichische Umsatzsteuer entrichten 
müssen. 

Zu Absatz 2 

Nach dieser Regelung sind sonstige Leistungen, 
die der deutschen Umsatzsteuer unterliegen und 
an einen Leistungsempfänger in den Gemeinden 
Mitte'1berg oder Jungholz ausgeführt werden, 
steuerfrei, wenn sie außerhalb des Geltungsberei
ches des deutschen Umsatzsteuergesetzes ausge
wertet werden und nachweislich einer ausländi
schen Umsatzsteuer unterworfen worden sind. 
Hiedurch wird verhindert, daß eine sonstige Lei
stung (insbesondere die überlassung des soge
nannten know.Jhow) sowohl von der deutschen 
als auch von der ausländischen Umsatzsteuer er
faßt wird. 

Zu Absatz 3 

Durch diese Regelung wird die Steuerfreiheit 
einer Ausfuhrlieferung (§ 4 N r. 1 UStG 1967) 
oder einer Lohnveredlung für einen ausländi
schen Auftraggeber (§ 4 Nr. 2 UStG 1967) aus:, 
geschlossen, wenn der Gegenstand der Lieferung 

Nach diesem Ahsatz erhält der Leistungsemp
fänger in den Gemeinden Mittelberg oder Jung
holz das Recht, die ihm in Rechnung gestellte 
deutsche Umsatzsteuer im Wege des Vorsteuer
a:bzuges nach den Grundsätzen des österreichi
schen Umsatzsteuergeserzes von einem deutschen 
Finanzamt zurückzuverlangen. Hiedurchwird ge
währleistet, daß bei Lieferungen oder sonstigen 
Leistungen, die der deutschen Umsatzsteuer un
terliegen un,d an einen zum' Vorsteuerabzug be
rechtigten Leistungsempfänger in de,n Gemeinden 
Mitte1berg oder Jungholz bewirkt werden, keine 
Doppelbelastung durch die deutsche und die 
österreichische Umsatzsteuer entsteht. Durch die 
Regelung wird auf deutscher Seite kein wesent
licher Verwaltungsmehraufwand entstehen, weil 
die meisten der zum Vorsteuerahzug berechtigten 
Leistungsempfänger in den Gemeinden Mittel
berg oder Jungholz hereits jetzt den Vorsteuer
abzug beanspruchen. Sofern diese Unternehmer 
keinen Sitz oder keine Betriebstätte in der Bun
desrepublik Deutschland unterhalten, bewirken 
sie bisher einen Umsatz in der Bundesrepublik 
Deutschland, um damit die allgemeinen Voraus
setzungen zu erfüllen, die das deutsche Umsatz
steuergesetz für den Vorsteuerabzug aufstellt (§ 15 
Abs. 1 UStG. 1967). Die Neuregelung verbessert 
diese Handhabung, indem sie für Leistungsemp
fänger in den Gemeinden Mittelbergoder Jung~ 
holz den Vorsteuerabzug nicht mehr davon ab
hängig macht, daß der Unternehmer in der Bun
desrepublik Deutschland seinen Sitz oder eine Be
triebstätte unterhält oder eine Lieferung oder son
stige Leistung ausführt. Im übrigen soll sich der 
Vorsteuerabzug nach den Bestimmungen des öster
reichischen Umsatzsteuergesetzes richten. Hie
durch wird eine gleichmäßige Behandlung der 
zum Vorsteuerahzug herechtigten Leistungsemp
fänger in den Gemeinden Mittdberg und Jung
holz gewährleistet. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt den Vorsteuerahzug der deut
schen Einfuhrumsatzsteuer durch Unternehmer 
in den Gemeinden Mittelberg und Jungholz. Die 
Gemeinden Mittel:berg und Jungholz sind dem 
deutschen Zollgebiet angeschlossen. Dementspre
chend wird für die Einfuhr aus ausländischen 
Zollgebieten in diese Gebiete die deutsche Ein-
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fuhrumsatzsteuer erhoben. Für die Gewährung 
des Abzuges der deutschen Einfuhrumsatzsteuer 
als Vorsteuer gelten im einzelnen die gleichen 
Voraussetzungen wie für den Abzug der deut
schen Umsatzsteuer (Art. 2 Albs. 4). 

Zu Absatz 6 

Dieser Absatz enthält eine Ausnahme von der 
Regelung der Absätze 4 und 5, nach der sich der 
Vorsteuerabzug der Unternehmer in den Ge
meinden Mittelberg und Jungholz nach den Be
stimmungen des österreichischen Umsatzsteuer
gesetzes richtet. Absatz 6 bestimmt, daß für den 
Vorsteuerabzug die Vorschriften des deutschen 
Umsatzsteuergesetzes maßgebend sind, soweit der 
gelieferte oder . eingeführte Gegenstand in der 
Bundesrepublik Deutschland verwendet oder die 
ausgeführte sonstige Leistung in der Bundesrepu
blik Deutschland in Anspruch genommen wird. 
Die Regelung dient der Wettbewerbsgleichheit in 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Zu Artikel 3 

Letztver'braucher, der sich vorübergehend in der 
Bundesrepublik Deutschland aufhält). 

Zu Absatz 3 

Nach diesem Absatz erhält der deutsche Lei
stungsempfänger das Recht, die ihm für in den 
Gemeinden Mittelberg und Jungholz ausgeführte 
Lieferungen und sonstige Leistungen in Rechnung 
gestelIte österreichische Umsatzsteuer im Wege 
des Vorsteuerabzuges nach den Grundsätzen des 
deutschen Umsatzsteuergesetzes von einem östet
reichischen Finanzamt zurückzuverlangen. Hie~ 
durch wird gewährleistet, daß bei Lieferungen oder 
sonstigen Leistungen, die der österreichischen 
Umsatzsteuer unterliegen und an einen zum Vor
steueraJbzug berechtigten deutschen Leistungs
empfänger bewirkt werden, keine Doppelbela
stung durch österreichische und deutsche Umsatz
steuer entsteht. Aus Gründen der Gleichmäßig
keit der Besteuerung richten sich die Vorausset
zungen des Vorsteuerabzuges nach dem deutschen 
U msa tzsteuergesetz. 

Dieser Artikel enthält die Regelungen, die das Zu Absatz 4 
österreichische Umsatzsteuerrecht betreffen. Dieser Absatz enthält eine Ausnahme von der 

Zu Absatz 1 

Durch Absatz 1 wird bestimmt, daß bei Lie
ferungen und sonstigen Leistungen, die der öster
reichischen Umsatzsteuer unterliegen und in den 
Gemeinden Mitte1berg oder Jungholz an einen 
deutschen Leistungsempfänger ausgeführt wer
den, die Anwendung der Steuerbefreiungen des 
österreichischen Umsatzsteuergesetzes für Aus
fuhrlieferungen, Lohnveredlungen für ausländi
sche Auftraggeber und für andere im österreichi
schen Umsatzsteuergesetz bezeichnete Leistungen 
für ausländische Auftraggeber (§6 Z. 1 bis 3 
UStG 1972) ausgeschlossen ist. Hiedurch wird ein 
unbelasteter Verbrauch, der insbesondere durch 
Lieferungen aus den Gemeinden Mittelberg oder 
Jungholz an Letztverbraucher in der Bundes
republik Deutschland eintreten kann, verhindert. 

Zu Absatz 2 

Durch diese Regelung wird die Steuerfreiheit 
einerAusfuhrlieferung oder einer Lohnveredlung 
für einen ausländischen Auftraggeber nach dem 
österreichischen Umsatzsteuergesetz ausgeschlos
sen, wenn der Gegenstand einer in den Gemein
den Mittelberg oder Jungholz bewirkten Aus
fuhrlieferung oder Lohnveredlung nicht in das 
somtige Ausland, sonderen nur in die' Bundes
republik Deutschland gelangt. Diese Regelung 
verhindert einen unbelasteten Verbrauch, der in 
der BundesrepurbJik Deutschland durch ausländi
sche Abnehmer oder Auftraggeber eintreten 
kann (z. B. durch einen in Paris wohnhaften 

Regelung des Absatzes 3, nach der sich der Vor
steuerabzug der Umsatzsteuer durch deutsche 
Unternehmer nach den Bestimmungen des deut
schen Umsatzsteuergesetzes richtet. Absatz 4 be
stimmt, daß für den Vorsteuera,bzug ausnahms
weise die Vorschriften des österreichischen Um
satzsteuergesetzes maßgebend sind; soweit der 
für ein Unternehmen gelieferte Gegenstand in 
den Gemeinden Mittelberg oder Jungholz ver
wendet wird oder die für ein Unternehmen aus
geführte sonstige Leistung in diesen Gelbieten in 
Anspruch genommen wird. Die Regelung dient 
der Wettbewerbsgleichheit in den Gemeinden 
Mittdberg und Jungholz. 

Zu Artikel 4 

In diesem Artikel wird bestimmt, daß ein 
finanzieller Ausgleich. zwischen den Vertragstaa
ten für die nach Maßgabe des Abkommens ver
einnahmten und durch den Vorsteuerabzug ver
ausgabten Steuerbeträge nicht stattfindet. 

Zu Artikel 5 

In diesem Artikel wird geregelt, welche Finanz
ämter für den Vorsteuerabzug nach Artikel 2 
und Artikel 3 des Abkommens zuständig sind. 
Nach dieser Regelung solIen die in den Gemein
den MitteI'berg oder Jungholz ansässigen Unter
nehmer, die in der BundesrepublikDeutschIand 
einen Sitz oder eine Betriebstätte ,unterhalten und 
demgemäß von einem deutschen Finanzamt er
faßt werden, den Vorsteuerabzug bei diesem Fi
nanzamt geltend machen. 
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Für den Vorsteuerabzug durch Unternehmer, 
die im anderen Vertragstaat weder einen Sitz 
noch eine Betriebstätte unterhalten, soll der an
dere Vertragstaat das zuständige Finanzamt be
stimmen. Bei diesem Finanzamt wird die Veran
lagung dieser Unternehmer zentralisiert. Für 
Unternehmer, die im Inland weder einen Wohn
sitz (Sitz) noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
oder eine Betriebstätte haben, ist zur Geltend
machung des Vors teuer abzuges auf Grund dieses 
A:bkommens das Finanzamt Bregenz örtlich zu
ständig (Art. IV Z. 2 des Bundesgesetzes vom 
15. Juni 1972 üher die Einführung des Umsatz
steuergesetzes 1972, BGBl.. Nr. 224). 

Zu Artikel 6 

Zu Artikel 7 

Der Artikel enthält die in bilateralen Besteue
rungsabkommen übliche Verständigungsregelung. 

Zu Artikel 8 

Die Bestimmung enthält die in den VOn der 
Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Ab
kommen übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 9 

In diesem Artikel wird das Inkrafttreten des 
Abkommens geregelt. 

Nach diesem Artikel haben sich die Finanz- Zu Artikel 10 
behörden der Vertragstaaten gegenseitig Rechts- Dieser Artikel enthält die Bestimmungen über 
hilfe zu gewähren. Die Rechtshilfe ist zur Durch- die Geltungsdauer und über eine Kündigung des 
führung des Abkommens erforderlich. . Abkommens. 

/ 
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